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1. Rechtsgrundlage 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 
SGB V die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) zur Konkretisierung der Bewertungsmaß-
stäbe für die Beurteilung von Arbeitsunfähigkeit. Die ärztliche Feststellung von Arbeitsunfähig-
keit schafft in der Regel die Voraussetzung für den Anspruch von Versicherten auf Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfalle oder Krankengeld. Als Anlage zur Richtlinie sind Empfehlungen zur 
Umsetzung der stufenweisen Wiedereingliederung festgehalten. 

Der 121. Deutsche Ärztetag 2018 in Erfurt hat durch Änderung der Muster-Berufsordnung 
(MBO) für Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit einer ausschließlichen Fernbehandlung eröff-
net. In der Folge ist es zu einer sukzessiven Lockerung des Fernbehandlungsverbots in den 
Berufsordnungen der Ärztekammern gekommen. 

Mit der zum 1. Januar 2021 in Kraft tretenden Regelung durch das Gesetz für schnellere Ter-
mine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz, TSVG) vom 6. Mai 
2019 wird in § 295 SGB V verbindlich vorgegeben, dass die Vertragsärztin oder der Vertrags-
arzt die von ihnen festgestellten Arbeitsunfähigkeitsdaten unmittelbar an die Krankenkassen 
übermitteln.  

Mit dem zum 1. Januar 2015 in Kraft getretenen „Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie, Pflege und Beruf“ (Pflegezeitgesetz, PflegeZG) wurde ein Rechtsanspruch auf ein Pfle-
geunterstützungsgeld als neue Entgeltersatzleistung eingeführt. Dieses flankiert das bereits 
seit dem 1. Juli 2008 bestehende Recht auf kurzzeitige Arbeitsverhinderung gemäß § 2 Pfle-
geZG. 

Unter anderem ausgehend von den vorgenannten Veränderungen ergaben sich diesbezüglich 
Klarstellungsbedarfe in den Regelungen der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL). 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

2.1 Redaktionelle Änderung  

Mit der redaktionellen Anpassung in §§ 2 Absatz 5 und 6 Absatz 1 wurde ein Gleichklang in 
der AU-RL dahingehend hergestellt, dass in der AU-RL nunmehr regelmäßig von Vertragsärz-
tinnen und Vertragsärzten gesprochen wird. Dies gilt ebenso für die Änderungen in Anlage I 
(Empfehlungen zur Umsetzung der stufenweisen Wiedereingliederung). Dort wird zudem nun 
einheitlich vom Medizinischen Dienst gesprochen. Zudem erfolgte eine sprachliche Anpas-
sung unter Nummer 2 der Anlage I. 

2.2 Änderung § 3 (Ausnahmetatbestände) 

2.2.1 Früherkennungsuntersuchungen 

Hinweise aus der Praxis haben darauf hingedeutet, dass Unklarheiten in Bezug auf die Fest-
stellung von Arbeitsunfähigkeit im Zusammenhang mit der Durchführung einer präventiven 
Koloskopie bestehen. Deshalb wird in § 3 Absatz 2 2. Spiegelstrich klargestellt, dass auch für 
Zeiten, in denen ärztliche Behandlungen im Rahmen von Früherkennungsuntersuchungen 
(gemäß § 25 a SGB V) stattfinden, keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, es sei denn, die Maß-
nahme selbst führt zu einer Arbeitsunfähigkeit, wie zum Beispiel im Falle einer Koloskopie im 
Rahmen einer Früherkennungsuntersuchung möglich. Dann kann die Arbeitsunfähigkeit im 
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Zusammenhang mit der Durchführung der Koloskopie (z. B. abführende Medikation, Nachwir-
kung der Narkose) nach den Regelungen dieser Richtlinie ärztlich festgestellt werden. 

2.2.2 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach PflegeZG 

Ist es erforderlich, dass Beschäftigte kurzzeitig der Arbeit fernbleiben, weil sie für einen pfle-
gebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsge-
rechte Pflege organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherstellen, ha-
ben sie das Recht, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, § 2 Absatz 1 PflegeZG. 
Dieses Recht auf kurzzeitige Arbeitsverhinderung wird flankiert durch einen Anspruch auf Pfle-
geunterstützungsgeld gemäß § 44a Absatz 3 SGB XI, der mit dem „Gesetz zur besseren Ver-
einbarkeit von Familie, Pflege und Beruf“ zum 1. Januar 2015 eingeführt wurde. Der Anspruch 
auf Pflegeunterstützungsgeld besteht je pflegebedürftigem Angehörigen für bis zu insgesamt 
zehn Arbeitstage. 

In § 3 Absatz 2 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie sind vielfältige Fallgestaltungen aufgezählt, 
bei welchen insbesondere keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Um Irritationen dahingehend zu 
vermeiden, dass eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach 
PflegeZG vorliegen könnte, wird die Aufzählung um den Tatbestand der kurzzeitigen Arbeits-
verhinderung ergänzt. Damit sollen die Fälle, in denen sich Beschäftigte in plötzlich auftreten-
den Akutsituationen um ihre pflegebedürftigen Angehörigen kümmern müssen, mit den Fällen 
gleichgestellt werden, die die Betreuung, Pflege oder Beaufsichtigung von erkrankten Kindern 
zum Gegenstand haben.  

2.3 Feststellung der Arbeitsunfähigkeit aufgrund ärztlicher Fernbehandlung 

Aufgrund der berufsrechtlichen Lockerung des Verbots der ausschließlichen Fernbehandlung 
in § 7 Absatz 4 Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte 
(MBO-Ä) stellte sich die Frage, ob und wenn ja, auf welche Weise im Rahmen einer Fernbe-
handlung die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit erfolgen kann. Mit der nun getroffenen Rege-
lung greift der G-BA die in der MBO-Ä normierten Vorgaben auf und trägt ihnen Rechnung. 

2.3.1 Änderung § 4 Absatz 1 

Wegen der Tragweite der AU-Feststellung für Versicherte insbesondere angesichts der ar-
beits- und sozialversicherungsrechtlichen sowie wirtschaftlichen Bedeutung bedarf es bei der 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit besonderer Sorgfalt (vgl. § 1 AU-RL). Im Rahmen der Fern-
behandlung bestehen jedoch eingeschränkte Möglichkeiten für die Ärztinnen und Ärzte bei der 
Untersuchung, um das Krankheitsbild zu diagnostizieren. Als Standard für die Feststellung 
einer Arbeitsunfähigkeit bleibt daher weiterhin die unmittelbare persönliche Untersuchung in 
der AU-RL definiert. Die Formulierung „unmittelbar persönlich“ im Richtlinientext soll verdeut-
lichen, dass es sich um die Untersuchung der oder des anwesenden Versicherten durch die 
Vertragsärztin oder den Vertragsarzt handelt. Sie nimmt Bezug auf ein Urteil des Bundessozi-
algerichts vom 16.12.2014 (Az. B 1 KR 25/14 R). 

2.3.2 Änderung § 4 Absatz 5 

In § 4 wurde ein neuer Absatz 5 aufgenommen, welcher gebündelt die Besonderheiten im 
Zusammenhang mit einer Fernbehandlung darstellt. Zwar soll die Feststellung von Arbeitsun-
fähigkeit grundsätzlich nur auf Grund einer unmittelbar persönlichen ärztlichen Untersuchung 
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erfolgen, jedoch wird in Absatz 5 dargelegt, dass abweichend von dem Grundsatz die Fest-
stellung der Arbeitsunfähigkeit auch mittelbar persönlich im Rahmen einer Videosprechstunde 
möglich sein soll. Die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit ausschließlich auf Basis z.B. eines 
Online-Fragebogens, einer Chat-Befragung oder eines Telefonates ist hingegen ausgeschlos-
sen. In der vertragszahnärztlichen Versorgung, in der die AU-RL seit Neufassung vom 14. No-
vember 2013 i.V.m § 15 BMV-Z anzuwenden ist, ist die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im 
Rahmen einer Videosprechstunde auf die Anwendungsfälle begrenzt, in denen durch Ver-
tragszahnärztinnen oder Vertragszahnärzte eine Videosprechstunde gem. §§ 87 Absatz 2k, 
291g Absatz 5 Satz 1 SGB V durchgeführt werden darf. Dies kann sich nur auf die Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit von Versicherten beziehen, die dem Personenkreis des § 87 Absatz 2i 
SGB V unterfallen (Versicherte, die einem Pflegegrad nach § 15 des Elften Buches zugeordnet 
sind oder Eingliederungshilfe nach § 53 des Zwölften Buches erhalten und die die Zahnarzt-
praxis jeweils aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit, Behinderung oder Einschränkung nicht oder 
nur mit hohem Aufwand aufsuchen können). Es kann sich damit um Fälle handeln, in denen 
Versicherte, die Eingliederungshilfe erhalten, in Einrichtungen nach § 2 Absatz 7 AU-RL be-
schäftigt werden, einer Feststellung von Arbeitsunfähigkeit bedürfen. 

Die Formulierung „mittelbar persönlich“ wurde abgrenzend zum § 4 Absatz 1 im Richtlinientext 
gewählt, weil die ärztliche Untersuchung aufgrund der Nutzung des digitalen Mediums der 
Videosprechstunde nicht vollumfänglich, sondern nur eingeschränkt erfolgen kann. So kann 
im Rahmen einer Videosprechstunde zwar weiterhin unter Nutzung vielfältiger Möglichkeiten 
eine ärztliche Untersuchung erfolgen, weil akustische, visuelle oder nonverbale Hinweise wie 
z.B. Mimik, Gestik, Stimme oder Erscheinungsbild durch die Vertragsärztin oder den Vertrags-
arzt beobachtet werden können. Jedoch sind einige Untersuchungsmöglichkeiten, wie z.B. 
das Abtasten oder Abhören der oder des Versicherten, nicht oder nur sehr eingeschränkt mög-
lich. Darüber hinaus werden Videosprechstunden von technischen Faktoren (Übertragungs-
qualität, Lichtverhältnisse in der Häuslichkeit der Patienten, Bildqualität) beeinflusst, so dass 
niemals die gleichen Eindrücke gesammelt werden können, wie wenn der Patient das Sprech-
zimmer betritt. 

Dies führt dazu, dass die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt die Aussagen der oder des 
Versicherten zur Erkrankung nicht in jedem Einzelfall vollumfänglich überprüfen bzw. nach-
vollziehen kann. Sofern eine hinreichend sichere Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit im Rah-
men der Videosprechstunde nicht möglich ist, ist von einer Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
im Rahmen der Videosprechstunde abzusehen und auf die Erforderlichkeit einer unmittelbar 
persönlichen Untersuchung durch eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt zu verweisen. 
Durch die gewählten Formulierungen in der AU-RL soll zudem deutlich werden, dass Versi-
cherte keinen Anspruch auf die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer ärztlichen 
Untersuchung im Rahmen einer Videosprechstunde besitzen. 

Die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit kann nur dann mittels Videosprechstunde erfolgen, 
wenn die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt sich mit den begrenzten Mitteln der Video-
sprechstunde einen ausreichenden Eindruck vom Gesundheitszustand der Patientin oder des 
Patienten verschaffen kann und die Erkrankung dies nicht ausschließt. Darüber hinaus muss 
die oder der Versicherte der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt oder einer anderen Ver-
tragsärztin oder einem anderen Vertragsarzt derselben Berufsausübungsgemeinschaft auf-
grund früherer Behandlung unmittelbar persönlich bekannt sein. Dies bedeutet, dass eine 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Videosprechstunde nicht möglich ist, 
wenn die oder der Versicherte vorher in einer anderen Arztpraxis oder durch eine Vertretungs-
ärztin bzw. einen Vertretungsarzt betreut wurde oder bei Wechsel der behandelnden Vertrags-
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ärztin bzw. des behandelnden Vertragsarztes. Andererseits muss z. B. in einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft gemäß § 33 Ärzte-ZV eine Videosprechstunde nicht zwingend durch die 
zuvor behandelnde Vertragsärztin oder den zuvor behandelnden Vertragsarzt erfolgen. Viel-
mehr ist es in einem solchen Fall ausreichend, dass die oder der Versicherte in der Arztpraxis 
bereits in Behandlung und damit schon einmal unmittelbar ärztlich untersucht worden war. 

Die Nutzung von digitalen Medien bei der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit birgt auch Miss-
brauchspotentiale. Um die missbräuchliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen ei-
ner Videosprechstunde zu vermeiden, wurden die Einzelfälle, bei welchen eine Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Videosprechstunde möglich sein soll, nochmals auf 
die zwei im Folgenden konkret definierten Fallgestaltungen eingegrenzt. 

2.3.2.1 Erstfeststellung einer Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Videosprechstunde 
Im Rahmen einer Erstuntersuchung ist die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit für eine Krank-
heit möglich, wenn die oder der Versicherte der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt bekannt 
ist und die Erkrankung dies zulässt. 

Erkrankungen, bei denen eine Erstfeststellung einer Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Vi-
deosprechstunde in Betracht kommen könnte, sind beispielsweise: 

• Erkältung, 

• Menstruationsbeschwerden, 

• Blasenentzündung, 

• Magen-Darm-Infekt, 

• Migräne, 

• Schübe, z. B. bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, 

• Reaktion auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen, z. B. bei Verlust von nahe-
stehenden Angehörigen. 

In diesem Fall darf die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt im Rahmen der Videosprechstunde 
Arbeitsunfähigkeit nur für einen Zeitraum von bis zu sieben Kalendertagen feststellen. Die 
Dauer von sieben Kalendertagen ist hierbei analog dem Entlassmanagement nach § 4a ge-
wählt und ist zum anderen aus § 5 Absatz 1 Satz 5 (n. F.) abzuleiten, wonach spätestens am 
siebten Tag der Arbeitsunfähigkeit Symptome durch eine Diagnose oder Verdachtsdiagnose 
auszutauschen sind. Die in der Praxis bekannte Grenze von sieben Kalendertagen wird daher 
auch auf die Fallgestaltung der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Video-
sprechstunde für die Erstfeststellung einer Arbeitsunfähigkeit übertragen. 

2.3.2.2 Videosprechstunde bei Fortbestehen einer Arbeitsunfähigkeit 
Das Fortbestehen einer Arbeitsunfähigkeit kann im Rahmen einer Videosprechstunde ärztlich 
festgestellt werden, wenn bei der oder dem Versicherten bereits zuvor aufgrund unmittelbar 
persönlicher Untersuchung durch die Vertragsärztin oder den Vertragsarzt Arbeitsunfähigkeit 
wegen derselben Krankheit festgestellt worden ist. Dies bedeutet, dass eine Feststellung des 
Fortbestehens der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Videosprechstunde nicht möglich ist, 
wenn bereits die erstmalige Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nur mittelbar persönlich im 
Rahmen einer Videosprechstunde erfolgte. 

Ein Hinzutreten einer weiteren zur Arbeitsunfähigkeit führenden Krankheit führt nicht dazu, 
dass eine Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Videosprechstunde nicht mehr 
möglich ist. Fällt hingegen die ursprüngliche Grunderkrankung weg, für welche eine unmittel-
bar persönliche Untersuchung erfolgte, ist eine Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit im 
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Rahmen der Videosprechstunde ausgeschlossen und es bedarf hierfür einer unmittelbar per-
sönlichen Untersuchung. 
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2.3.2.3 Aufklärungserfordernis 
Die oder der Versicherte ist im Vorfeld der Videosprechstunde über die eingeschränkten Mög-
lichkeiten der Befunderhebung zum Zwecke der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rah-
men der Videosprechstunde aufzuklären. Dies kann im Rahmen des Authentifizierungsverfah-
rens unterstützt und dokumentiert werden. Die Möglichkeit für Nachfragen der oder des Versi-
cherten ist zu gewährleisten.  

2.3.3 Anpassung § 5 Absatz 3 

In § 5 wurde im Absatz 3 für die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Video-
sprechstunde dahingehend klarstellend aufgenommen, dass auch in diesem Rahmen eine 
Rückdatierung des Arbeitsunfähigkeitsbeginns auf einen Kalendertag vor Inanspruchnahme 
der Videosprechstunde nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und in der 
Regel nur bis zu drei Tagen zulässig ist. In diesem Zusammenhang wurde des Weiteren auf-
genommen, dass auch eine rückwirkende Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit durch die Ver-
tragsärztin oder den Vertragsarzt dann versagt werden kann, wenn die oder der Versicherte 
entgegen ärztlicher Aufforderung ohne triftigen Grund weder wie vereinbart eine Videosprech-
stunde noch eine Sprechstunde in der Arztpraxis wahrgenommen hat. 

2.4 Elektronische AU-Bescheinigung (§ 5 Absatz 1 Satz 2 neu) 

Durch das TSVG wird die bisherige Ausfertigung der AU-Bescheinigung für die Krankenkasse 
(Muster 1a) zum 1. Januar 2021 digitalisiert und daher zukünftig unmittelbar von der Vertrags-
ärztin oder dem Vertragsarzt der Krankenkasse elektronisch übermittelt. In § 5 Absatz 1 wurde 
somit klarstellend aufgenommen, dass die Übermittlung der Ausfertigung für die Krankenkas-
sen ab dem 1. Januar 2021 durch das elektronische Verfahren nach § 295 Absatz 1 Satz 10 
SGB V in der Fassung vom 6. Mai 2019 ersetzt wird.  

Einer Klarstellung für die durch das Dritte Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelstän-
dischen Wirtschaft von Bürokratie (Drittes Bürokratieentlastungsgesetz) weiterhin vorgese-
hene Digitalisierung der Ausfertigung für die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber ab 1. Ja-
nuar 2022 bedurfte es hingegen nicht, weil zwar nach § 109 SGB IV (n.F.) die Übermittlung 
einer Meldung von der Krankenkasse an den Arbeitgeber vorgesehen ist, jedoch § 5 Absatz 1a 
Satz 2 EntgFG (n.F.) weiterhin die Aushändigung einer entsprechenden ärztlichen Bescheini-
gung an den Arbeitnehmer vorsieht. 

3. Würdigung der Stellungnahme 

Die eingegangene schriftliche Stellungnahme der Bundesärztekammer (Kapitel 6.7) wurde 
durch den G-BA ausgewertet (siehe Kapitel 6.6). Hieraus ergaben sich keine Änderungen am 
Beschlussentwurf.  

Das Stellungnahmeverfahren ist in Kapitel 6 dokumentiert. 

4. Bürokratiekostenermittlung 

Aus den Änderungen entstehen neue bzw. geänderte Informationspflichten für Leistungser-
bringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO. Nach erfolgter Feststellung der Arbeits-
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unfähigkeit ist die Bescheinigung über den postalischen Weg an die Patientin bzw. den Pati-
enten zu übermitteln. Hiervon ausgehend ist mit einem geringen zeitlichen Mehraufwand, hier 
abgebildet durch die Standartaktivität „Kopieren, Archivieren, Verteilen“ von 1 Minute bei nied-
rigem Qualifikationsniveau (21,00 €/Stunde) zu rechnen. Insgesamt fallen zusätzliche Kosten 
von 0,35 € je Bescheinigung an. Hieraus ergibt sich, dass je 1 Mio. Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen, die als Ergebnis einer Videosprechstunde ausgestellt werden, ein zusätzlicher 
Aufwand für Bürokratiekosten in dem hier relevanten Sinne von 350.000 Euro entstehen 
würde. 

5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

14.03.2019  Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung (Ter-
minservice- und Versorgungsgesetz, TSVG) vom Bundestag 
beschlossen 

11.05.2019  Inkrafttreten des TSVG 

17.10.2019 G-BA Einleitung des Beratungsverfahrens 

25.03.2020 UA VL Beratung des Beschlussentwurfs und Beschluss zur Einleitung 
des Stellungnahmeverfahrens vor abschließender Entschei-
dung des G-BA (gemäß 1. Kapitel § 10 VerfO) über eine Ände-
rung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie 

01.07.2020 UA VL Anhörung und abschließende Würdigung der Stellungnahmen 

16.07.2020 G-BA Abschließende Beratungen und 
Beschluss über eine Änderung der Rehabilitations-Richtlinie 

16.09.2020  Prüfergebnis des BMG 

06.10.2020  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

07.10.2020  Inkrafttreten 

 
 
Berlin, den 16. Juli 2020 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

Die Volltexte zur Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens sind als Anlage zu den Tra-
genden Gründen beigefügt. 

6.1 Einleitung des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens 
Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat in Delegation für das Plenum nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 2 Geschäftsordnung (GO) und 1. Kapitel § 10 Absatz 1 der Verfahrensordnung 
des G-BA (VerfO) in seiner Sitzung am 27. Mai 2020 beschlossen, ein Stellungnahmeverfah-
ren nach § 91 Absatz 5 SGB V sowie § 91 Absatz 5a SGB V vor seiner Entscheidung über 
eine Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie einzuleiten. Der Bundesärztekammer, der 
Bundeszahnärztekammer sowie dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit wurde Gelegenheit gegeben, innerhalb einer Frist von zwei Wochen zur beab-
sichtigten Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie Stellung zu nehmen. Den angeschrie-
benen Organisationen wurden anlässlich der Beschlussfassung des G-BA zur Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens auch die Tragenden Gründe als Erläuterung übersandt. Die Stel-
lungnahmefrist endete am 10. Juni 2020. 

6.2 Eingegangene Stellungnahmen 
Die eingegangenen Stellungnahmen der Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur 
Abgabe einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde sowie entsprechende Eckdaten zum Ein-
gang und zur Anhörung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 

Bundesärztekammer (BÄK) 11.06.2020  

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 16.06.2020 Verzicht auf Abgabe 
einer Stellungnahme  

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5a SGB V 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit (BfDI) 

Es wurde keine Stellungnahme abge-
geben. 

 

  



11 

6.3 Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren 
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6.4 Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren 
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6.5 Fließtext der Richtlinienänderung zum Stellungnahmeverfahren 
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6.6 Auswertung der schriftlichen Stellungnahme 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf (BE) 

1.  BÄK Die Bundesärztekammer nimmt zu dem Beschlussentwurf wie folgt Stellung 
Die Bundesärztekammer begrüßt es, dass der Änderung in § 7 Absatz 4 der MBO-Ä in Bezug auf 
die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Fernbehandlung Rechnung getragen 
werden soll.  
In den „Hinweise und Erläuterungen zu § 7 Abs. 4 MBO-Ä – Behandlung im persönlichen Kontakt 
und Fernbehandlung“ der Bundesärztekammer vom 22.03.2019 ist die rechtliche Einschätzung 
zur Feststellung von Arbeitsunfähigkeit und das Ausstellen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-
gen (AU) im Rahmen ausschließlicher Fernbehandlung ausgeführt. (https://www.bundesaerzte-
kammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/HinweiseErlaeuterungenFernbe-
handlung.pdf). 

Kenntnisnahme 
 
 
 
Die in Bezug genommenen Hin-
weise und Erläuterungen der BÄK 
waren bereits Teil der Beratungen. 

 

2.   Die Bundesärztekammer stimmt dem G-BA zu, dass die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit auf-
grund ihrer arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen sowie betriebswirtschaftlichen Bedeutung 
einer besonderen Sorgfalt bedarf und der Standard für die Feststellung daher auch weiterhin die 
unmittelbare persönliche Untersuchung sein sollte, abweichend von diesem Grundsatz die Fest-
stellung der Arbeitsunfähigkeit jedoch auch „mittelbar persönlich“ im Rahmen einer Videosprech-
stunde möglich sein muss. Auch die Bundesärztekammer schließt die Feststellung der Arbeitsun-
fähigkeit im Rahmen von z.B. Online-Fragebogen und Chat-Befragung sowie in Bezug auf Tele-
fonate zum jetzigen Zeitpunkt als Regelversorgung aus. Die befristete Sonderregelung zur telefo-
nischen Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit während der ersten Welle der Pandemie, bei Erkran-
kungen der oberen Atemwege, die keine schwere Symptomatik aufweisen, hatte die Bundesärz-
tekammer jedoch befürwortet.  

Kenntnisnahme  

3.   Gleichwohl muss festgestellt werden, dass die vom G-BA vorgeschlagenen Modelle zur Feststel-
lung einer Arbeitsunfähigkeit im Rahmen der Fernbehandlung von einem dem Vertragsarzt oder 
der Vertragsärztin bekannten Patienten bzw. Patientin ausgehen. Die Änderung der Musterberufs-
ordnung zielt jedoch gerade darauf ab, dass auch eine Fernbehandlung bei bisher dem Arzt oder 
der Ärztin gänzlich unbekannten Patienten möglich ist (ausschließliche Fernbehandlung). Eine 
Behandlung eines Patienten oder einer Patientin, die aufgrund eines vorherigen unmittelbar per-
sönlichen Kontaktes dem Arzt bzw. der Ärztin bekannt war, war bereits nach der alten Rechtslage 
des § 7 Abs. 4 MBO-Ä berufsrechtlich zulässig. 
Bei Einhaltung der Vorgaben der §§ 7 Abs. 4, 25 S. 1 MBO-Ä wäre die Feststellung der Arbeits-
unfähigkeit und die Ausstellung einer AU im Rahmen ausschließlicher Fernbehandlung aus Sicht 
der Bundesärztekammer berufsrechtlich vorstellbar. Ärztinnen und Ärzte müssen die AU nach 
bestem Wissen und Gewissen ausstellen. Die Ärztin bzw. der Arzt muss im konkreten Fall allein 

Kenntnisnahme 
Eine Rechtspflicht zur Anpassung 
der Richtlinien, wonach der G-BA 
die Ausstellung von Bescheinigun-
gen im Wege der ausschließlichen 
Fernbehandlung zuzulassen hat, 
besteht derzeit nicht, insbeson-
dere, wenn medizinisch fachliche 
Gründe hiergegen sprechen. Die 
Regelung in der AU-RL muss klare 
und enge Voraussetzungen für die 
Fernbehandlung festlegen, um zu 

 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/HinweiseErlaeuterungenFernbehandlung.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/HinweiseErlaeuterungenFernbehandlung.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/HinweiseErlaeuterungenFernbehandlung.pdf


27 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf (BE) 

aufgrund der bei der Fernbehandlung zur Verfügung stehenden Untersuchungsmittel davon über-
zeugt sein, dass dieser Patient erkrankt und aufgrund der Erkrankung nicht in der Lage ist, seine 
berufliche Tätigkeit für einen bestimmten Zeitraum auszuüben. Die Überzeugung muss dabei ohne 
die im persönlichen Kontakt zur Verfügung stehenden Untersuchungsmittel gewonnen werden 
(können). Im Zweifelsfall muss der Patient vor einer endgültigen Entscheidung über die Ausstel-
lung der AU auf die Behandlung im persönlichen Kontakt – mit entsprechenden Untersuchungs-
möglichkeiten – verwiesen werden. Die Voraussetzung für die Ausstellung einer AU im Rahmen 
von Fernbehandlung ist, dass der Arzt bzw. die Ärztin im Rahmen der Videokonsultation eine si-
chere Diagnose stellen kann. In diesem Rahmen weist die Bundesärztekammer darauf hin, dass 
es zu den Kernaufgaben von Ärztinnen und Ärzten gehört, die vorhandenen diagnostischen Mittel 
daraufhin zu überprüfen, ob im jeweiligen Setting eine ausreichend sichere Diagnose gestellt wer-
den kann. Zu nennen wären hier z.B. die diagnostischen Möglichkeiten im Rahmen von Hausbe-
suchen verglichen mit denen in der hausärztlichen Praxis, diese wiederum verglichen zum Beispiel 
mit den Möglichkeiten einer spezialisierten Praxis oder eines Krankenhauses. 

gewährleisten, dass eine AU-Be-
scheinigung stets auf Grundlage 
einer „bestmöglich fundierten ärzt-
lichen Entscheidung“ (BSG, Urt. v. 
16.12.2014, Az.: B 1 KR 25/14 R 
Rn. 13) ausgestellt wird.  
Die im Beschlussentwurf vorgese-
hene Regelung dient der Sicher-
stellung der ärztlichen Sorgfalt, da 
bei unbekannten Patientinnen und 
Patienten vorhandene Vorerkran-
kungen nicht oder nicht hinrei-
chend festgestellt werden können. 
Darüber hinaus wird auf die bereits 
in den Tragenden Gründen ange-
sprochene mögliche missbräuchli-
che Feststellung der Arbeitsunfä-
higkeit im Rahmen einer Video-
sprechstunde verwiesen.  

4.   Die Bundesärztekammer spricht sich daher dafür aus, die Erstfeststellung einer Arbeitsunfähigkeit 
im Rahmen einer Videosprechstunde, auch bei nicht bereits bekannten Patienten, für 7 Kalender-
tage zu gestatten, Folge-AU-Bescheinigungen jedoch ausschließlich im Rahmen eines Präsenz-
termins zuzulassen. Eine Eingrenzung auf bestimmte Diagnosen erscheint dabei nicht sinnvoll, da 
es sich in jedem Fall und bei jeder Diagnose um eine Einzelfallprüfung handelt. 
 
 
 
 
 
 

Siehe lfd. Nr. 3 im Hinblick auf die 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
gegenüber unbekannten Personen 

Der Vorschlag der Bundesärzte-
kammer, die Folgebescheinigung 
nur im Rahmen einer unmittelbar 
persönlichen Untersuchung zuzu-
lassen, erfolgt aus der Intention, 
diese nur durchführen zu lassen, 
wenn die oder der Versicherte 
nach einer mittelbar persönlichen 
Untersuchung im Rahmen der 
Erstbescheinigung spätestens zur 
Folgebescheinigung unmittelbar 
persönlich untersucht wird. Eine 
Beschränkung der ärztlichen The-
rapiehoheit dahingehend, dass die 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf (BE) 

oder der Versicherte bei jeder wei-
teren Folgebescheinigung unmit-
telbar persönlich zu untersuchen 
ist, wird nicht für erforderlich erach-
tet. 

5.   Neben der Aufklärung des Patienten zu den Einschränkungen einer Videosprechstunde, die 
grundsätzlich geboten ist, sollte auf der AU-Bescheinigung eine Kennzeichnung vorgenommen 
werden, dass die Feststellung im Rahmen einer Videokonferenz erfolgte. Dies könnte helfen, eine 
missbräuchliche Nutzung zu erkennen. Es wird daher vorgeschlagen, den § 5 Abs. 1 Satz 5 AU-
RL wie folgt zu ergänzen: 
„Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss erkennen lassen, ob es sich um eine Erst- oder 
Folgebescheinigung handelt und ob die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Rahmen von einer 
Videosprechstunde ausgestellt wurde. 

Eine gesetzliche Grundlage für die 
Erhebung dieser Daten besteht 
nicht, da sich aus der Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen 
der Videosprechstunde keine an-
deren leistungsrechtlichen Folge-
wirkungen ableiten als aus der un-
mittelbar persönlichen Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit. Dem Vor-
schlag wird daher nicht gefolgt. 
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6.7 Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen 
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6.8 Mündliche Stellungnahmen 
Die stellungnahmeberechtigte Organisation, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben 
hat sowie nicht auf eine Anhörung verzichtet hat, ist fristgerecht zur Anhörung am 1. Juli 2020 
eingeladen worden. 

Teilnehmer der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten 
Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratungen 
im G-BA oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1. Kapitels 
5. Abschnitt VerfO Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflussen. 
Inhalt und Umfang der Offenlegungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, Form-
blatt 1 VerfO (abrufbar unter www.g-ba.de). Im Folgenden ist dre Teilnehmer der Anhörung 
vom 1. Juli 2020 aufgeführt und dessen potenziellen Interessenkonflikte sind zusammenfas-
send dargestellt. Alle Informationen beruhen auf Selbstangabe der einzelnen Personen. Die 
Fragen entstammen dem Formblatt und sind im Anschluss an diese Zusammenfassung auf-
geführt. 

Organisation/ 
Institution 

Anrede/Titel/Name Frage 

1 2 3 4 5 6 

Bundesärztekammer Herr Dr. Josef 
Mischo nein nein nein nein nein nein 

Im „Formblatt 1 zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte für Sachverständige und Vertreterin-
nen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten“ wurden folgende 6 Fragen gestellt: 
Frage 1: Anstellungsverhältnisse  
Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt bei 
einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbe-
sondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder 
einem industriellen Interessenverband? 

Frage 2: Beratungsverhältnisse  
Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor ein Un-
ternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere ein 
pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder einen industriellen In-
teressenverband direkt oder indirekt beraten? 

Frage 3: Honorare  
Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt von 
einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbe-
sondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem 
industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellungnahmen oder Artikel? 

Frage 4: Drittmittel  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, ge-
nügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die 
Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb des laufenden Jahres und 
der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband 
im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von 
Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband finanzielle Unterstützung für For-
schungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistungen oder Patentanmeldungen erhalten? 

Frage 5: Sonstige Unterstützung  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, ge-
nügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die 
Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor sonstige finanzielle 
oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung bei der Ausrichtung einer 
Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebühren ohne wissenschaftliche Ge-
genleistung) erhalten von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im 
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Gesundheitswesen, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von 
Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband? 

Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  
Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens oder ei-
ner anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen oder einem 
Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der auf pharmazeuti-
sche Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? 

Der Inhalt der mündlichen Stellungnahme wurde in einem stenografischen Wortprotokoll fest-
gehalten und in fachlicher Diskussion im Unterausschuss Veranlasste Leistungen gewürdigt. 
Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat festgestellt, dass keine über die schriftlich 
abgegebenen Stellungnahmen hinausgehenden Aspekte in der Anhörung vorgetragen wur-
den. Daher bedurfte es keiner gesonderten Auswertung der mündlichen Stellungnahme (siehe 
1. Kapitel § 12 Absatz 3 Satz 4 VerfO). 
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6.9 Wortprotokoll der Anhörung 
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